Übungsblatt Kosten ZP/ZV	
Übungsblatt 0
Einführung in das Kostenrecht

Aufgabe 1:
Gehen Sie nachfolgend darauf ein, ob es sich um gerichtliche oder außergerichtliche Gebühren oder Auslagen handelt:

1. Die Vergütung des Dolmetschers (Bestellung durch das Gericht)
➝ gerichtliche Auslagen nach KV 9005 GKG
➝  i.V.m. § 1 Abs. 1 GKG (Gebühren u. Auslagen)
➝ § 17 Abs. 1 GKG: Auslagen (= für Auslagen Vorschuss erfordern)


2. Verfahrensgebühr Nr. 1210 KV GKG
➝ gerichtliche Gebühr für das Verfahren im Allgemeinen


3. Gebühr für den im gerichtlichen Verfahren tätig gewordenen Rechtsanwalts des Klägers
➝ außergerichtliche Gebühr nach dem RVG (Vergütungs-Verzeichnis)

4. Kosten für durch die Geschäftsstelle auf Antrag veranlasste Kopien aus der Akte 
➝ gerichtliche Auslage nach KV 9000 GKG


5. Sachverständigenhonorar des vom Kläger eingeholten Unfallgutachten
➝ außergerichtliche Auslage (Parteikosten) i.S.d. § 91 ZPO 
➝ Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG)


6. Reisekosten des Zeugen zum gerichtlichen Termin
➝ außergerichtliche Auslage (Parteikosten)

Richtigstellung: Reisekosten eines Zeugen sind gerichtliche Auslagen, die nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG) erstattungsfähig sind. 


7. Reisekosten des persönlich geladenen Beklagten zum Termin
➝ gerichtliche Auslage (Parteikosten)

Richtigstellung: Reisekosten des Beklagten sind außergerichtliche Auslagen, die von der Partei selbst getragen werden müssen, es sei denn, sie werden im Rahmen einer Kostenentscheidung (Beschluss/ Urteil o.ä.) erstattet. 

Aufgabe 2:
Welche verschiedenen Kostengesetze kennen Sie?
GKG, FamGKG, RVG, JVEG, GNotKG
weitere Verfahrensvorschriften: DBPKH, KostVfg. 
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Aufgabe 3:
Wie ist das Gerichtskostengesetz aufgebaut?

➝ Abschnitt 1: Allgemeine Vorschriften		➝ Abschnitt 2: Fälligkeit
➝ Abschnitt 3: Vorschuss und Vorauszahlung 	➝ Abschnitt 4: Kostenansatz
➝ Abschnitt 5: Kostenhaftung 			➝ Abschnitt 6: Gebührenvorschriften
➝ Abschnitt 7: Wertvorschriften 			➝ Abschnitt 8: Erinnerung u. Beschwerde
➝ Abschnitt 9: Schluss- und Übergangsvorschriften
➝ Anlage 1 zu § 3 Abs. 2 GKG (KV)		➝ Anlage 2 zu § 34 Abs. 1 S. 3 GKG


Aufgabe 4:
Wie bzw. wann entstehen Gerichtskosten.
➝ mit Verwirklichung eines Kostentatbestandes = Spalte 2 des Kostenverzeichnisses GKG
➝ Merke: mit Antragstellung werden Gerichtsgebühren gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GKG fällig
➝ Auslagen werden sp. mit Erlass einer Kostenentscheidung fällig, § 9 Abs. 2 Nr. 1 GKG
                  ➝ nach § 17 GKG: Vorschuss für Auslagen zu zahlen


Aufgabe 5:
Geben Sie zu jeder der nachfolgend aufgeführten KV-Nr. (GKG) den Entstehungszeitpunkt an:

1. 2110: mit Erteilung einer weiteren Vollstreckbaren Ausfertigung

2. 1812: mit Verwerfung o. Zurückweisung der Beschwerde
➝ Verwerfung = die Beschwerde war unzulässig (formelle Vorauss. nicht erfüllt)
     Die Beschwerde wird also gar nicht inhaltlich geprüft. (n. fristgerecht/ statthaft)
➝ Zurückweisung = die Beschwerde war zwar zulässig, aber nicht begründet
     die mit der Beschwerde angegriffene Entscheidung war rechtmäßig, 
     es lag kein Fehler vor; die Beschwerde wurde inhaltlich geprüft, aber abgelehnt

3. 1210: ➝ mit Eingang der Klageschrift bei Gericht entsteht die Verfahrensgebühr

4. 9000: ➝ mit Vornahme der Handlung (Kopierfertigung) nach § 9 Abs. 4 GKG
   ➝ Vorschusspflichtig nach § 17 Abs. 1 GKG, § 26 Abs. 3 KostVfg

